
Politische Gemeinde Rafz 
 

 

 
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Rafz werden hiermit eingeladen zu 
einer 
 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 

am Montag, 20. Juni 2011, 20.00 Uhr 
im Zentrum Tannewäg in Rafz 
 
 
zur Behandlung folgender Geschäfte: 
 

1. Wahlbüro Rafz; Rücktritt von Mitglied Urs Frey, Rafz, per Ende April 2011; An-
ordnung Ersatzwahl. 

2. Genehmigung der Abrechnung des Planungskredites in der Höhe von 
390‘000.00 Franken inkl. MWST mit Mehrkosten von 99‘877.05 Franken für die 
Planung und Projektierung eines Schulhausneubaus samt Doppel- oder Drei-
fachturnhalle.  

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Rafz. 

4. Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes. 
 
 
Aktenauflage, Stimmregister und Anfragen 

Die Akten, das Stimmregister und die Abschiede der Rechnungsprüfungskommission 
liegen zwei Wochen vor der Versammlung, also ab Montag, 6. Juni 2011, im Ge-
meindehaus Rafz (Schalter Gemeindekanzlei) während den ordentlichen Öffnungs-
zeiten zur Einsicht auf. Interessierte Personen können ab dem gleichen Zeitpunkt die 
Weisungen in schriftlicher Form bei der Gemeindeverwaltung beziehen oder auf der 
Homepage www.rafz.ch unter der Rubrik "News" herunterladen. Anfragen von allge-
meinem Interesse sind gemäss § 51 des Gemeindegesetzes spätestens 10 Ar-
beitstage (Montag, 6. Juni 2011) vor der Gemeindeversammlung der Gemeinde-
vorsteherschaft schriftlich und von der anfragenden Person unterzeichnet einzurei-
chen. 
 
Stimmberechtigung 

Die Stimmberechtigung richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte 
vom 1. September 2003. 
 
Rafz, 6. Juni 2011  Gemeinderat Rafz 
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1. Wahlbüro Rafz; Rücktritt von Mitglied Urs Frey, Rafz, per Ende April 2011; 

Anordnung Ersatzwahl 
 

 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
1. Die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Wahlbüros für den Rest der Amtsdauer 

2010 bis 2014. 
 
 
Weisung 
 
Ausgangslage 
 
An der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2009 wurden die Mitglieder des 
Wahlbüros für die Amtsdauer 2010 bis 2014 gewählt. Mit Schreiben vom 28. März 
2011 ersucht Urs Frey, wohnhaft an der Märktgass 10 in 8197 Rafz, um Rücktritt aus 
seinem Amt als Wahlbüromitglied, da er per Ende April 2011 von Rafz wegzieht und 
somit seine Wählbarkeit verliert. 
 
Gemäss § 24 des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) bewilligt 
die für die vorzeitige Entlassung zuständige Behörde auf Gesuch hin die Beendigung 
der Amtsdauer, sofern das betroffene Organ dem zustimmt und die Aufgabenerfül-
lung sichergestellt ist. 
 
Der Gemeinderat ist nach § 36 Abs. 1 lit. b GPR für die vorzeitige Entlassung bei 
Mitgliedern des Wahlbüros zuständig. Nach § 36 Abs. 2 GPR bleibt die entlassene 
Person bis zum Amtsantritt der Nachfolge im Amt, ausser die Entlassungsbehörde 
ordnet das Ausscheiden auf einen früheren Zeitpunkt an. 
 
Auf Grund der hohen Mitgliederzahl konnte Urs Frey per Ende April 2011 aus dem 
Wahlbüro entlassen werden. Seinen letzten Einsatz hatte er am Sonntag, 3. April 
2011 während den Erneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrates. 
 
Laut Art. 15 Ziff. 2 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Rafz vom 
12. Februar 2006 (GO) werden die Mitglieder des Wahlbüros sowohl bei Neu- als 
auch Ersatzwahlen durch die Gemeindeversammlung gewählt. Die Wahlen finden 
offen statt. Wählbar ist jede Schweizer Bürgerin und jeder Schweizer Bürger, sofern 
sie/er das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, in der Politischen Gemeinde Rafz Wohn-
sitz hat und von der Ausübung der politischen Rechte auf Bundesebene nicht ausge-
schlossen ist. 
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Rafz, 5. April 2011 GEMEINDERAT RAFZ 
 Der Präsident: Der Schreiber: 
 
 
 
 Jürg Sigrist Marc Bernasconi 
 
 
 

 
Behördlicher Referent: Gemeindepräsident Jürg Sigrist 
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2. Genehmigung der Abrechnung des Planungskredites in der Höhe von 

390‘000.00 Franken inkl. MWST mit Mehrkosten von 99‘877.05 Franken für 
die Planung und Projektierung eines Schulhausneubaus samt Doppel- 
oder Dreifachturnhalle 

 

 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
1. Die Abrechnung über den Planungskredit für den Schulhausneubau samt Drei-

fachsporthalle bei Gesamtkosten von Fr. 489‘877.05 inkl. MWST mit Mehrkos-
ten von Fr. 99‘877.05 zu genehmigen.  

 
 
Weisung 
 
Ausgangslage 
 
An der Gemeindeversammlung vom 23. März 2009 bewilligte der Souverän den vom 
Gemeinderat beantragten Kredit für die Planung und Projektierung eines Schulhaus-
neubaus samt Doppel- oder Dreifachturnhalle. 
 
Das Büro Birchmeier Uhlmann Architekten GmbH, Zürich, hatte den Projektwettbe-
werb gewonnen und wurde mit der Weiterbearbeitung bzw. Detailausarbeitung des 
Bauprojektes mit einer Kostengenauigkeit von 15 % zur Genehmigung an der Ge-
meindeversammlung beauftragt. 
 
Der Projektierungskredit für den Schulhausneubau mit Dreifachsporthalle wurde an 
der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010 abgelehnt. In der Zwischenzeit 
konnte die Finanzverwaltung die Abrechnung für diese Planung inkl. Vorbereitungs-
arbeiten für die Beschlussfassung erstellen. Diese schliesst bei Gesamtkosten von 
Fr. 489‘877.05 inkl. MWST mit Mehrkosten von Fr. 99‘877.05 ab. 
 
 

Abrechnung 
 

1. Ausgaben 

Planung, Vorbereitung und Zusammenstellung der  
Wettbewerbsunterlagen Fr. 84‘426.10 

Preissummen Wettbewerb Fr. 150‘000.00 

Vorprüfung der jurierten Projekte Fr. 16‘328.30 

Kosten Wettbewerb inkl. Fachjuroren und Jurybericht Fr.  37‘755.60 

Kosten für externes Projektmanagement Fr.  51‘600.05 

Überarbeitung Siegerprojekt für Beschlussfassung  
Projektierungskredit Fr. 149‘767.00 

Total Kosten inkl. MWST Fr. 489‘877.05 
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2. Bewilligter Kredit 

Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. 2 vom 23. März 2009 Fr. 390‘000.00 
 
3. Kreditüberschreitung Fr. 99‘877.05 
 
 
4. Begründung Mehrkosten 
 
Im von der Gemeindeversammlung genehmigten Kredit von Fr. 390‘000.-- war die 
vertiefte Bearbeitung des Siegerprojekts und der Kostenvoranschlag von Fr. +/- 15 % 
nicht berücksichtigt. Dieser Zusatzauftrag wurde notwendig für die Beschlussfassung 
an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010. Zudem wurde in dieser 
Phase die Projektleitung dem Büro Basler & Hofmann AG, Zürich, vergeben. Um die 
Kosten weiter optimieren und den engen Zeitplan einhalten zu können, wurden zu-
sätzliche Studien über die Geologie veranlasst. 
 
 
Rafz, 5. April 2011 GEMEINDERAT RAFZ 
 Der Präsident: Der Schreiber: 
 
 
 
 Jürg Sigrist Marc Bernasconi 
 
 
 
 

 
Behördliche Referentin: Hochbauvorsteherin Hélène Sigrist 

 

 
 
 
 
Abschied Rechnungsprüfungskommission vom 27. Mai 2011 
 
Die RPK hat die Abrechnung über den Planungskredit geprüft. Die Gesamtkosten 
betragen 489'877.05 Franken. Die Kreditüberschreitung beträgt 99'877.05 Franken 
oder etwas mehr als 25 %. 
 
Der Gemeinderat weist in der Begründung für diese Kreditüberschreitung darauf hin, 
dass er die Grobkostenschätzung von ± 25 % (welche im Planungskredit inbegriffen 
war) auf eine Kostenschätzung von ± 15 % verfeinern wollte (welche aber üblicher-
weise erst Teil eines Projektierungskredits ist). Mit dieser vorzeitigen Kostenschät-
zung und den dadurch ausgelösten Arbeiten und Rechnungen von 86'080 Franken 
(Birchmeier Uhlmann Architekten) und 11'092.05 Franken (Büro Basler & Hof-
mann AG) hat der Gemeinderat einem Beschluss der Gemeindeversammlung über 
den Projektierungskredit von 1.35 Mio. Franken vorgegriffen.  
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Die beiden Rechnungen von 86'080 Franken und 11'092.05 Franken sind offensicht-
lich in der Jahresrechnung 2010 verbucht, werden aber nicht in der Anrechnungsta-
belle auf die Kreditlimite des Gemeinderates aufgeführt. 
 
Für den Auftrag, welcher zu Ausgaben von 86'080 Franken führte, existiert kein Ge-
meinderatsbeschluss. Der Auftrag wird nur in einem Protokoll der Baukommissions-
sitzung vom 3. November 2010 erwähnt, welches von einem Mitarbeiter des Büros 
Basler & Hofmann erstellt wurde. Ebenfalls liegt weder eine Offerte noch eine detail-
lierte Leistungsabrechnung für die Arbeiten vor. Das einzige erklärende Dokument ist 
ein erst am 12. Mai 2011 gelieferter Aufwandbeschrieb. 
 
Die RPK beurteilt die genannten Mängel der Abrechnung und das Vorgehen des 
Gemeinderates als sehr problematisch. Sie beantragt deshalb der Gemeindever-
sammlung vom 20. Juni 2011, die Abrechnung über den Planungskredit abzulehnen. 
 
 
Rafz, 27. Mai 2011 Namens der RPK Rafz 
 
 Der Präsident: Der Aktuar: 
 
 
 Karl Schweizer Hans Jakob Urech 
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4. Genehmigung der Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Rafz  
 

 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
1. Die Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Rafz zu genehmigen. 
 
2. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von 23‘761‘480.27 Fran-

ken und einem Ertrag von 23‘825‘621.65 Franken mit einem Ertragsüberschuss 
von 64‘141.38 Franken ab. 

 
3. Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von 2‘367‘881.05 Franken und 

Einnahmen von 555‘387.34 Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermö-
gen von 1‘812‘493.71 Franken. Bei den Investitionen im Finanzvermögen resul-
tierten keine Ausgaben und Einnahmen von 8‘113.85 Franken, die Nettoverän-
derung beläuft sich somit auf 8‘113.85 Franken. 

 
4. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 28'964‘802.43 Franken aus. 

Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von 64‘141.38 Franken 
erhöht sich das Eigenkapital von 16'814'464.53 Franken auf 16‘878‘605.91 
Franken. 

 
 
Weisung 
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde geprüft 
und an seiner Sitzung vom 22. Februar 2011 zuhanden der Rechnungsprüfungs-
kommission und der Gemeindeversammlung verabschiedet.  
 
Die detaillierte Jahresrechnung 2010 liegt ab Montag, 6. Juni 2011, während den 
ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Die 
nachfolgenden Seiten sowie die mündlichen Erläuterungen des Finanzvorstehers an 
der Versammlung sollen mithelfen, die Jahresrechnung zu interpretieren und mit dem 
Voranschlag 2010 zu vergleichen.  
 
 
Laufende Rechnung 
 
Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 64‘141 Fran-
ken ab. Der Voranschlag ging von einem Aufwandüberschuss von 47‘270 Franken 
aus. Somit fällt der Rechnungsabschluss um 111‘411 Franken besser aus als budge-
tiert. Die detaillierte Jahresrechnung zeigt hauptsächlich in den folgenden Bereichen 
gewichtige Abweichungen zwischen dem Voranschlag und der Rechnung, welche 
das Ergebnis  
 
verbessern: Alters- und Pflegeheim Peteracker Fr. 57’000  
(Minderaufwand/Mehrertrag) Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Fr. 83’000 
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 Forst  Fr.  171'000 
 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank Fr. 66’000 
 Gemeindesteuern Fr. 1’050’000 
  
verschlechtern: Schule Fr. 469’000 
(Mehraufwand/Minderertrag) Steuerkraftausgleich Fr. 938‘000 
 
 
Alters- und Pflegeheim Peteracker 
Eine über das ganze Jahr gesehen gute Auslastung und die grosse Budgetdisziplin 
tragen beim Alters- und Pflegeheim zu einem sehr erfreulichen Ergebnis bei.  
 
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 
Während die ausgerichteten Sozialhilfeleistungen ziemlich genau die budgetierten 
Werte erreichen, kann die Ertragsseite mit deutlich höheren Rückzahlungen aufwar-
ten. 
 
Forst 
Im Berichtsjahr trägt der Forstbetrieb mit seinen unternehmerischen Aktivitäten wie-
derum ganz wesentlich zum guten Rechnungsergebnis bei. Augenfällig sind dabei die 
hohen Erträge aus Arbeiten für Dritte wie z.B. für die Gemeinde Wil und die SBB AG.  
 
Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 
Laut ihrer Medienmitteilung erzielte die ZKB ein ausgezeichnetes Geschäftsergebnis 
2009, was zusammen mit der soliden Eigenmittelausstattung eine um 10 % höhere 
Gewinnausschüttung erlaubte, woran auch die Gemeinden im Kanton Zürich partizi-
pieren. 
 
Gemeindesteuern 
Im Vergleich zum Voranschlag weist dieser Bereich wieder die grössten Abweichun-
gen auf: Während bei den Steuern Rechnungsjahr 2010 (+ 322‘000 Franken) und 
Steuern früherer Jahre 2001 bis 2009 (+ 891‘000 Franken), den Quellensteuern  
(+ 58‘000 Franken) und Zinseinnahmen (+ 85‘000 Franken) hohe Mehreinnahmen 
verbucht werden konnten, wiesen die Steuerausscheidungen (- 142‘000 Franken), die 
Nachsteuern und Bussen (- 30‘000 Franken) und die Grundstückgewinnsteuern  
(- 111‘000 Franken) eine negative Abweichung auf. Gerade bei den Steuern aus frü-
heren Jahren darf man sich rückblickend fragen, ob im Spätsommer 2009 bei der Er-
stellung des Voranschlages 2010 die Steuererträge aufgrund der prognostizierten (und 
nicht eingetretenen) Wirtschaftskrise zu vorsichtig budgetiert worden sind.  
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Schule 
Obwohl sich die Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag aus verschiedenen 
Positionen zusammensetzt, sind die Abweichungen im Bereich der Sonder- bzw. 
Auswärtsschulung (+ 282‘000 Franken), den Besoldungen in der Primar- und Oberstu-
fenschule (+ 141‘000 Franken) und dem Beitrag an die Berufswahlschule Bülach  
(+ 48‘000 Franken) besonders auffällig. Bei den Mehrkosten für die Besoldungen gilt 
es zu erwähnen, dass diese im Zusammenhang mit verschiedenen Förder- und Unter-
stützungsmassnahmen und damit auch mit der möglichen Verhinderung noch höherer 
Sonderschulkosten stehen. 
 
Finanzausgleich 
Bereits im Rechnungsjahr 2009 flossen der Gemeindekasse sehr hohe Steuererträge 
zu, weshalb die Schere der Steuerkraft zwischen der Gemeinde Rafz und dem Kan-
tonsmittel deutlich weniger weit auseinander klaffte, als dies bisher der Fall war. Dies 
hatte aber zur Folge, dass der Steuerkraft-Zuschuss markant tiefer ausfiel, als dies der 
Voranschlag noch vorsah. 
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Investitionsrechnung 
 
Die Gesamtausgaben bewegen sich rund 630'000 Franken unter den budgetierten 
Krediten. Zum Einen hat der Souverän das Projekt für den Neubau eines Jugendtreff-
punktes nicht bewilligt. Andererseits konnten die verschiedenen Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Werterhaltung der Kanalisationsleitungen günstiger abgeschlossen 
werden oder die Ausführung verschiebt sich auf das Jahr 2011. Gleichzeitig schlies-
sen die Einnahmen aufgrund der höheren Anschlussgebühren im Wasser- und Ab-
wasserbereich besser ab, was sich in verminderten Nettoinvestitionen niederschlägt. 
Diese betrugen im Berichtsjahr 1‘812‘493.71 Franken (Voranschlag: 2'537'000 Fran-
ken). Sie sind mit dem Abschluss in die Bilanz auf das Verwaltungsvermögen übertra-
gen und dort nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben worden.  
 
Die grössten Nettoinvestitionen sind in den folgenden Funktionen getätigt worden: 

 Verwaltungsliegenschaften Fr. 77‘800 

 Alters- und Pflegeheim Peteracker Fr. 373‘200 

 Schulliegenschaften Fr. 432‘700 

 Gemeindestrassen Fr. 241‘000 

 Bahnhof (Perrondach + Veloabstellanlage) Fr. 274‘000 

 Meteorwasserleitungen Fr. 105‘000 

 Wasserwerk Fr. 106‘400 

 Teilrevision Bau- und Zonenordnung Fr. 69‘500 
 
Die gesamten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 
1‘993‘493.71 Franken, wovon die Gemeindebetriebe Wasserwerk, Antennenanlage, 
Kehrichtentsorgung und Kanalisation/Kläranlage 210‘535.16 Franken direkt über die 
Gebühren finanzieren müssen. Somit belasten den Steuerhaushalt noch Abschrei-
bungen im Betrage von 1‘782‘958.55 Franken.  
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Bilanz 
 
Übersicht: 31.12.2009 31.12.2010 

Finanzvermögen 21'361'860 21‘958‘802 
Verwaltungsvermögen 7'187'000 7‘006‘000 
Fremdkapital 7'734'470 7‘825‘141 
Verrechnungen 26'494 15‘794 
Spezialfinanzierungen 3'973'431 4‘245‘262 
Eigenkapital  16'814'465 16‘878‘606 
 
Vermögenslage 
 
Das Eigenkapital als Reserve für künftige Aufwandüberschüsse beläuft sich per 
31. Dezember 2010 auf 16‘878‘605.91 Franken. Bei einer ganzheitlichen Analyse der 
Bilanz lässt sich als wichtige Kennzahl das Nettovermögen berechnen, bei dem den 
(verkäuflichen) Vermögenswerten die Schulden gegenüber stehen. Hier weist die Ge-
meinde mit einem Vermögen von 13‘901‘250 Franken (3'454 Franken pro Einwohner) 
weiterhin eine sehr gesunde und äusserst komfortable Grösse aus. 
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Darlehen 

 

Die langfristigen Darlehensschulden betrugen per 31. Dezember 2010 unverändert 
5'000'000 Franken. Für die Verzinsung der Schulden sind insgesamt 114‘089.55 
Franken aufgewendet worden, was einem Durchschnittszinssatz von 2,28 % ent-
spricht. 

 
 
Ausblick 
 
Bereits zum vierten aufeinander folgenden Mal schliesst die Gemeinderechnung mit 
einem Ertragsüberschuss ab. Zwar nicht mehr in der Grössenordnung der Vorjahre, 
aber doch trotz zum Teil gewichtiger Abweichungen gegenüber dem Voranschlag.  
 
Der Gewinn des Berichtsjahres konsolidiert die gute finanzielle Situation der Ge-
meinde erneut. Dies zeigen auch die verschiedenen Finanzkennzahlen und  
-grössen, die von einem äusserst erfreulichen und soliden Fundament zeugen.  
 
 
Rafz, 22. Februar 2011 GEMEINDERAT RAFZ 
 Der Präsident: Der Schreiber: 
 
 
 Jürg Sigrist Marc Bernasconi 
 
 

 
Behördlicher Referent: Finanzvorstand Jürg Sigrist 
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Abschied Rechnungsprüfungskommission vom 27. Mai 2011 
 
Die RPK hat die Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Rafz geprüft und 
dabei folgende Grunddaten festgestellt:  

Erfolgsrechnung:  Aufwand Fr.  23'761'480.27
  Ertrag Fr. 23'825'621.65
  Ertragsüberschuss Fr. 64'141.38 

Investitionsrechnung VV:  Ausgaben Fr.  2'367'881.05
  Einnahmen Fr. 555.387.34
  Nettoinvestition Fr. 1'812'493.71 

Investitionsrechnung FV:  Ausgaben Fr.  0.00
  Einnahmen Fr. 8'113.85
  Nettoinvestition Fr. 8'113.85 

Eigenkapitaleinlage:  Fr.  64'141.38 
 
Finanzpolitische Prüfung 
 
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen 
Anlass: 

 Verschiedene im Voranschlag noch nicht enthaltene Ausgaben sind nicht in den 
Anrechnungstabellen für die Kreditlimiten aufgeführt worden. Nötig ist eine kon-
sequente Nachführung dieser Tabellen. Es ist Pflicht der Ressortvorsteher, nicht 
budgetierte Ausgaben in die Tabellen eintragen zu lassen. 

 Ausgaben, welche die Kreditlimiten der Ressortvorsteher überschreiten, erfor-
dern einen Beschluss des gesamten Gemeinderates respektive einen Antrag an 
die Gemeindeversammlung. 

Finanztechnische Prüfung 
 
 Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis ge-

nommen. 

 Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und 
Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung 
und Regelungen der politischen Gemeinde Rafz entsprechen. 

 
Die RPK beschliesst: 
 
1. Die Jahresrechnung 2010 der Politischen Gemeinde Rafz wird genehmigt. 
 
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2010 zu ge-

nehmigen. 
 
Rafz, 27. Mai 2011 Namens der RPK Rafz 
 
 Der Präsident: Der Aktuar: 
 
 
 Karl Schweizer Hans Jakob Urech 
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